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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 7607/J der Abgeordneten Dr. Belakowitsch-Jenewein und weiterer 
Abgeordneter nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Frage 1:  
 Trifft es zu, dass die beiden Toten an einer Gehirnhautentzündung verstorben 

sind? 
 
Laut Laboranalysen der Österreichischen Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH (AGES) lag in beiden Fällen eine Pneumokokken-
Meningitis vor. 
 
Frage 2: 
 Wann trat der Tod tatsächlich ein? 
 
Laut Auskunft des Departments für Gerichtsmedizin der Medizinischen Universität 
Wien dürften beide Personen in engem zeitlichem Zusammenhang verstorben sein. 
Ausgehend vom Auffindedatum am 8. Jänner 2016 ist von einer Liegezeit der Leichen 
von 3 bis 5 Tagen auszugehen. 
 
Frage 3: 
 Wer hat die Todesursache festgestellt? 
 
Die Feststellung der Todesursache erfolgte am Department für Gerichtsmedizin der 
Medizinischen Universität Wien. 
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Frage 4: 
 Wie wurde gewährleistet, dass sich keine Dritten (Polizei, Rettung usw.) im Zuge 

der Bergung der Leichen in gesundheitliche Gefahr begeben hatten? 
 
Die Übertragung von Pneumokokken erfolgt durch Tröpfcheninfektion, daher war 
eine Ansteckungsmöglichkeit für Einsatzpersonal im Zuge der Bergung der Leichen 
nicht gegeben. Die Kenntnis über allgemeine Hygienegrundregeln bei Auffinden von 
Leichen muss bei Einsatzpersonal vorausgesetzt werden. 
 
Frage 5: 
 Wurde die Krankheit aus dem Ausland eingeschleppt oder kam es in Österreich 

bzw. Wien zu einer Ansteckung der beiden Verstorbenen? 
 
Laut den Meldungen im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) war in beiden Fällen 
Österreich das Land der Infektion. 
 
Fragen 6 und 7: 
 Kann ausgeschlossen werden, dass die beiden Verstorbenen während ihrer akuten 

Erkrankung mit Dritten Personen Kontakt hatten? 
 Welche Maßnahmen wurden für diesen betroffenen Personenkreis getroffen? 
 
Laut Auskunft des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien/Wiener Landessanitätsdirektion 
ergaben die Erhebungen, dass die beiden Personen sehr zurückgezogen lebten, es 
waren daher keine Kontakte während der akuten Erkrankung erhebbar. 
 
Frage 8: 
 Wie viele Gehirnhautentzündungsfälle sind seit 2010, aufgeschlüsselt nach Jahren, 

Bundesländern und Bezirken in Österreich aufgetreten? 
 
Ich verweise auf die beiliegende, von der AGES (Institut für medizinische 
Mikrobiologie und Hygiene) zur Verfügung gestellte Tabelle, die eine Aufgliederung 
der Fälle von bakterieller Meningitis für die Jahre 2010 bis 2015 enthält. 
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 

Beilage 
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